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Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.5-1484 vom 25. Mai 2011. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 
 
Abschnitt 4.8 erhält folgende Fassung: 

4.8 Abnahmeprüfung 
 Nach dem betriebsfertigen Einbau einer Feststellanlage am Anwendungsort sind deren ein-

wandfreie Funktion und vorschriftsmäßige Installation - einschließlich ggf. angeordneter 
Sensoren der Schließbereichsüberwachung - im Zusammenwirken mit dem Feuerschutzab-
schluss und der Förderanlage durch eine Überwachungsstelle nach Teil V, Verzeichnis der 
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen; lfd. Nr. 11 
zu prüfen (Abnahmeprüfung). 

 Auf diese Abnahmeprüfung sind der Unternehmer, der die Feststellanlage einbaut, und der 
Betreiber der Förderanlage vom Hersteller der Feststellanlage schriftlich hinzuweisen. 

 Der Unternehmer, der die Feststellanlage eingebaut hat, muss den Unternehmer, der den 
Feuerschutzabschluss eingebaut hat, über den betriebsfertigen Einbau der Feststellanlage 
schriftlich informieren, damit letzterer die Abnahmeprüfung für den Feuerschutzabschluss in 
Verbindung mit der Feststellanlage veranlassen kann. 

 Nach erfolgreicher Abnahmeprüfung ist vom Betreiber in unmittelbarer Nähe des Förderanla-
genabschlusses an der Wand ein vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zu lieferndes Schild in der Größe 105 mm x 52 mm mit der Aufschrift 

  Feststellanlage 
  Abnahme durch .... (Firmenzeichen sowie Monat und Jahr der Abnahme) 
 dauerhaft anzubringen. 
 Über die Abnahmeprüfung ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen. Eine Ausfertigung ist beim 

Betreiber aufzubewahren; eine zweite Ausfertigung ist an die Bauaufsichtsbehörde weiter-
zuleiten. 
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